
se1it1g auf, sich ber ıhre verschiedenartigen Wege Z
unterrichten und gemeınsam denselben Glauben Zzu
bekennen. Diese geistige Verbindung 1St schwıeriger
leben, aber S1Ce 1St. bei weıtem dem oberflächlichen Band
vorzuziehen, welches heute zwıschen en Pfarreien be-
steht und welches mehr auf dem Beharrungsvermögen
eiıner Tradıiıtion beruht als auf eınem wirklichen kırch-
lichen Austausch. Dıie Tatsache, dafß die institutionelle
Kirche sehr wen1g Einflufß auf die Studentengemeinden
hat, 1St wenıger eın Zeichen ıhrer Freiheitlichkeit als
ıhrer Ohnmacht.

Helmut Grieß, Fohnsdorf:
Grundsätzlich scheint mır jede Oorm gesellschaftlichen
Zusammenlebens als Struktur der Kirche brauchbar,
tern S1C icht entscheidende Grundprinzipien des
Neuen Testamentes verstößt. Als solche waren 0 A die
Achtung VOT der Person und Freiheit des einzelnen, die
grundsätzliche Gleichheit aller Getauften VOTr (Jott und
die Verpflichtung aller Zzum Dienst Al allen anzusehen.
Nachdrücklich mufß dabei VOT jeder Dogmatisierung
irchlicher Strukturen ZEeEWArNT werden, da schon die 1
Neuen Testament erkennbaren Gemeinden eine Plura-
lıtät der Formen besaßen un: eine gleichmacherische
Vereinheitlichung nıchts anderes als eıne unbiblische
Verarmung darstellt. Voraussetzung tür eine solche Ent-
wicklung ware  A allerdings, dafß die Erkenntnisse und Er-
gyebnisse der exegetischen Wissenschaften und die damıt
verbundene Relativierung des hıstorischen Kirchenmo-
dells, das heute ZU eINZ1Ig herrschenden geworden ist,
VO der Dogmatık, dem Kirchenrecht und der kirch-
lıchen Verwaltung werden.

Gruppe 0Sse Gracher, KSG (GJraz:
Die Veränderungen in der Welt bezüglıch der Religi0s1-
tat; die sSogenannte Entsakralisierung und dıe damıt Ve1I-

bundene veränderte Funktion der Kirche 1n der Gesell-
cschaft stellen die Notwendigkeit n  9 verschiedener
Kıiırchen- bzw Gemeindemodelle außer rage. Nur sollte
Nan sıch davor hüten, den Begriff des Modells CNS ZUu

tassen, INan sollte sıch vielmehr auf grobe Umrisse be-
schränken, diese cschr ‚flexiblen« Modelle den Je-
weiligen Gegebenheiten können.
Wıe könnten Gemeinden also 1n Zukunft strukturiert
se1n? Wıe die Kırche als (sanzes sıch VO  e} der >VOIkS-
kırche« immer mehr Z ‚Minderheitenkirche« entwickelt,
wird sıch die einzelne Gemeıinde dahın entwickeln, dafß
ıhr keine sogenannten Traditionschristen mehr angehö-
ren werden, sondern ausschliefßlich solche, die sıch selbst
1n treier Entscheidung tür das Christentum entschlossen
haben
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tralismus nd der Hi.‘er.al.rchie abzugehen nd Zur Einzel-
gemeinde und brüderlichen (oder demokratisch) geord-
nefen Gemeinde gelangen. Hıer wird die Funktion
der einzelnen Gemeindeglieder 1NECU durchdenken se1ın,
besonders das Amt des Gemeindevorstehers, der nıcht
mehr autokratisch die Gemeinde regıert, sondern ZC-
meınsam mMı1t allen anderen nd Achtung der VOI-

schiedenen Meınungen die Entscheidung fällt Die e1n-
zelnen werden ıhren besonderen Fähigkeiten ENTISPrCEC-
chende Funktionen Samıt der damıt gegebenen Verant-

übernehmen.

111 Neue Modelle Können Sıe CUC Modelle der Kırche bzw der christ-
lichen Gemeinde shızzieren?

KSG (Jyaz:
Es mu{( eıne Schwerpunktverlagerung VO  - der Zentrale
ZUFLC Einzelgemeinde erfolgen. Denn 1n der Gemeinde
spiegelt sıch das ökumenisch-weltweite, brüderlich-kol-
legiale Wesen der Kirche wiıder.
Um eine Gemeinde, die 1n wahrhaft cQhristlicher Gesıin-

ex1istieren soll, erhalten, 1St eıne Aufteilung der
bıs Jjetzt 1mM Priestertum vereinıgten Aufgaben erforder-
ıch Es mu{ß darauf hingearbeıitet werden, dafß auch für
einen installierten Ptarrer das Leistungsprinz1p gyilt. Das
bedeutet, da{ß ST VO der Gemeinde fre1 wählbar und
absetzbar se1n mu{fß Die Einzelgemeinde soll freı über
ıhre lıturgischen Formen entscheiden.
Die Gemeinden sind regional zusammengefaf(ßt und bil-
en eine 10zese mıt einem Bischof, der on den einzel-

Gemeindevertretern gewählt wird.
Kirchliche Entscheidungen, die auf einen Kulturkreis be-
schränkt siınd, sollen VO  — den darın VvVeDiözesen
getroffen werden. Entscheidungen, die VOoO  $ allgemeinem
Interesse sind, sollen 1n Zusammenarbeit mMIit Rom SC-
troften werden, wobei diesem allerdings 1Ur eine era-
tende Stimme zusteht.
Diese lose Staftelung erfordert die Umarbeitung des ka-
noniıischen Rechtes. Es mu{ endlıch wıieder 1n Erinnerung
gebracht werden, da{ß die Lehre Christı eıne Lehre der
Liebe ISt.

Gemeinderat der KSG Frankfurt:
Mitbeteiligung der Christen der Wiıllensbildung und
der Verwaltung ihrer Kirche. Die Synodalordnungen für
Gemeinden und Diıözesen sınd Schritte in dieser
Richtung.
Aufbau eınes zuverlässıgen und Ailterlosen Intormations-

für alle Entscheidungsgremien der Kirche. 1NN-
volle Antworten auf Fragen der Wirklichkeit können
7Ur ann vgegeben werden, WenNnn die Wirklichkeit CI-

o 355ea ‘ C E

. e e e ’ ’?2?7‘?‘?!?! Ma aa a I° X© San
205 Z Kenntnıis wird Mangelnde oder


